
Bundesministerium für Inneres 

Per E-Mail: bmi-III-1@bmi.gv.at 

beg utachtungsverfa hren@parlament.gv.at 

Unser Zeichen: 
Mag.Off/Ja 

Ihr Schreiben vom: 
23.02.2015 

Ihr Zeichen: 
GZ.: BMI-LR1310/0001-
111/1 c/2015 

Betrifft: Entwurf Fremdenrechtsänderungsgesetz 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ö STERR EI CHI S CHE 

ÄRZTEKAMMER 

Körperschaft öffentlichen 

Rechts - Mitglied der 

World Medical Association 

Wien, 18.03.2015 

die Österreichische Ärztekammer dankt für die Einladung zur Begutachtung des Ent

wurfes des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2015 und übermittelt im Folgenden ih

ren Hinweis auf einen redaktionellen Fehler. 

Im Rahmen der neuen "Sonderbestimmungen im Zulassungsverfahren" soll die multifa

ktorielle Untersuchung zur Altersdiagnose in § 29 Abs. 6 Fremdenpolizeigesetz 2005 

unter der Z 2 angeführt werden. Hier ist ein redaktionelles Versehen beim Verweis auf 

die Begriffsdefinition im AsylG 2005 aufgefallen, sodass Z 2 lauten müsste, wie folgt: 

2. die multifaktorielle Untersuchung zur Altersdiagnose (§ 2 Abs. 1 Z 25 AsylG 2005 iVm 
§ 13 Abs. 3 BFA-VG); 

Die Österreich ische Ärztekammer ersucht um Berücksichtigung. 
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